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Verbraucherinformationsgesetz

Worum geht es?

Am 1. Mai 2008 ist das Verbraucherinforma-
tionsgesetz (VIG) in Kraft getreten. Das VIG
soll der Vorbeugung und raschen Eindäm-
mung von Lebensmittelskandalen dienen.
Gleichzeitig soll es den Verbrauchern, bevor
sie sich zur Auswahl eines bestimmten Er-
zeugnisses entschließen, Zugang zu ent-
sprechenden Informationen geben.

Vor diesem Hintergrund gibt das VIG Behör-
den nunmehr die Möglichkeit, von sich aus
Informationen über Verstöße gegen Hygiene-
vorschriften im Internet oder in sonstiger öf-
fentlich zugänglicher Weise zu veröffentli-
chen. Das Bezirksamt Berlin-Pankow hat
diese Möglichkeit im März 2009 ergriffen und
im Zuge der Einführung des „Hygiene-
Smileys“, welcher eine Art Gütesiegel für
gastronomische Betriebe darstellen soll, Po-
sitiv- und Negativlisten im Internet veröffent-
licht (siehe www.berlin.de/pankow).

In der Negativliste sind Betriebe aufgeführt,
die gegen gesetzliche Hygienevorschriften
verstoßen haben. Die konkreten Verstöße
und Mängel, die die Behörde während unan-
gekündigter Kontrollen festgestellt hat, wur-
den ebenfalls in dieser Negativliste veröffent-
licht.

Weitere Bundesländer haben angekündigt
ebenfalls Negativlisten veröffentlichen zu
wollen.

Was fordern wir und warum?

� Keine Veröffentlichung von
Negativlisten!

Vor dem Hintergrund der bestehenden mas-
siven rechtlichen Bedenken muss von der
Veröffentlichung von Negativlisten zwingend
Abstand genommen werden. Gastronomen
dürfen nicht leichtfertig und zu Unrecht an
den öffentlichen Pranger gestellt werden,
durch den ihre berufliche Existenz und die
Existenz von Arbeitsplätzen gefährdet wer-
den.

Regelmäßige Lebensmittelkontrollen sind
hingegen richtig und wichtig – aber auch aus-
reichend. Die Lebensmittelkontrolleure sollten
bei schweren und vor allem wiederholten
Verstößen die bestehenden Sanktionsmög-
lichkeiten des Gesetzes bis hin zur vorläufi-
gen Betriebsschließung ausschöpfen.

Der DEHOGA Bundesverband spricht sich
ausdrücklich für einen guten und nachhalti-
gen Verbraucherschutz aus; dieser muss
jedoch zielführend, sachgerecht und rechts-
konform ausgestaltet sein.

Keine Veröffentlichung
während Bußgeldverfahren

Die Möglichkeit, Negativlisten zu veröffentli-
chen, besteht nicht während der Dauer z.B.
eines Gerichtsverfahrens oder eines ord-
nungswidrigkeitsrechtlichen Verfahrens. Hier
ist die Abgrenzung zwischen einem bloßen
Verwaltungsverfahren (Durchführung von
Kontrollen, Aufzeigen von Mängeln) und dem

• Keine Veröffentlichung von Negativlisten im Internet!

• Gastronomen dürfen nicht zu Unrecht an den öffentlichen Pranger gestellt werden!
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Beginn eines ordnungswidrigkeitsrechtlichen
Verfahrens bzw. Bußgeldverfahrens von ent-
scheidender Bedeutung. Ein Bußgeldverfah-
ren hat unzweifelhaft bereits dann begonnen,
wenn der Gastronom formell die Gelegenheit
erhält, sich schriftlich zu einem von der Be-
hörde beabsichtigten Bußgeldbescheid zu
äußern, wenn er also im unmittelbaren Vor-
feld des Erlasses eines Bußgeldbescheides
angehört wird. Ist dieser Zeitpunkt bereits
erreicht, darf die Behörde Daten und Infor-
mationen über etwaige Verstöße gegen le-
bensmittelrechtliche Vorschriften nicht mehr
im Internet oder in sonstiger Weise veröffent-
lichen.

Betriebsgeheimnisse

Private Belange des Gastronomen stehen
einer Veröffentlichung entgegen, wenn durch
diese Informationen Betriebs- oder Ge-
schäftsgeheimnisse oder sonstige wettbe-
werbsrelevante Informationen offenbart wür-
den. Untersuchungsergebnisse, die Rechts-
verstöße feststellen, fallen allerdings nicht
unter diesen Ausnahmetatbestand.

Zudem muss die Behörde dem betroffenen
Gastronom vor einer Veröffentlichung der
Informationen schriftlich Gelegenheit zur
Stellungnahme (in Bezug auf die beabsich-
tigte Veröffentlichung) innerhalb eines Mo-
nats geben!

Sorgfältige Interessenabwägung

Die Behörde ist verpflichtet, den verfassungs-
rechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit zu wahren und eine sorgfältige und ver-
antwortungsvolle Interessenabwägung unter

Berücksichtigung der zu erwartenden Folge-
wirkungen vorzunehmen. Es stellt sich hier
insbesondere die Frage, ob leichte und ge-
ringfügige Verstöße gegen Lebensmittelhy-
gienevorschriften bereits eine Aufnahme in
eine Negativliste und die damit verbundene,
existenzgefährdende Ruf- und Imageschädi-
gung des Gastronomen rechtfertigen.

Es fragt sich auch, ob dem Gastronomen vor
Aufnahme in die Liste die Möglichkeit gege-
ben wurde, die festgestellten Mängel kurzfris-
tig zu beseitigen. Grundsätzlich dürfte eine
Aufnahme frühestens dann erfolgen, wenn
schwerwiegende Verstöße auch nach einem
zweiten Kontrollbesuch noch bestehen. Es
muss somit eine gewisse Nachhaltigkeit und
Beharrlichkeit im negativen Sinne vorliegen.

Selbst wenn ein Gastronom zu Recht in die
Negativliste aufgenommen wurde, muss si-
cher gestellt sein, dass er nach Beseitigung
aller Mängel zeitnah – d.h. im Zweifel sofort,
zumindest aber innerhalb weniger Tage – von
dieser Liste gestrichen wird. Es würde ein
eklatanter Verstoß gegen den Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz vorliegen, wenn der Gast-
ronom zu Unrecht mehrere Wochen oder
sogar Monate in der Negativliste und somit
am öffentlichen Pranger stehen würde!

Es ist höchst zweifelhaft, ob die staatlichen
Behörden unter Berücksichtigung ihres gerin-
gen Personalbestandes faktisch in der Lage
sind, zeitnahe Nachkontrollen zu gewähr-
leisten und entsprechende Negativlisten unter
den sehr engen und strengen gesetzlichen
Voraussetzungen zu erstellen und vor allem
auch zu pflegen!�

Mehr Informationen

►  auf der Internetseite www.vig-wirkt.de des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernäh-
rung und Landwirtschaft.
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